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Anzeiger Region Erlach
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Anzeiger Region Erlach:
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Seeland-Combi:
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Anzeigen nimmt entgegen:
Dätwiler AG, DTP Offset Buchdruck, 3232 Ins
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Telefax	 032 313 16 72
inserate@anzeiger-erlach.ch

Insertionstarife:	 Pro Spalte und Millimeter
Anzeiger:	 Fr. –.69 exkl. 7,7% MWSt.
Seeland-Combi:	 Fr. 1.33 exkl. 7,7% MWSt.
Abonnements-Preise:	 1/4 Jahr Fr. 50.– / 1/2 Jahr Fr. 65.–
	 1 Jahr Fr. 101.– (inkl. 2,5% MWSt.)

Brüttelen Erlach Finsterhennen Gals Gampelen Ins Lüscherz Müntschemier Siselen Treiten Tschugg Vinelz

Verwendetes Papier:
Recycling, matt, ISO Weisse 60, 
100 % Altpapier, 
blauer Engel
gedruckt mit Öko-Strom

PPA   3232 Ins
Post CH AG

Druck und Verlag:   //   Dätwiler AG   //   DTP Offset Buchdruck   //   Postfach 139   //   Bielstrasse 7   //   3232 Ins

A.Z.	 Erscheint freitags

Nr. 27 	Amtliches Publikationsorgan
3232 Ins, 8. Juli 2022

Verwendetes Papier:
Recycling, matt, ISO Weisse 60, 
100 % Altpapier, blauer Engel

gedruckt mit Öko-Strom

Baupublikation
Bauherrschaft: Hans und Heidi Imfeld 
Eisengasse 19, 2502 Biel

Projektverfasserin: e-serVIS Planungs 
GbmH Martin Tschilar, Neuenburgstrasse 5 
3236 Gampelen

Bauvorhaben: Neubau Garagen, Garten-
haus und Unterstand; Ersatz Hecken durch 
Umzäunung; Verglasung bestehende Laube

Standort: Seestrandweg, Erlach 
Parzelle-Nr. 1413, 1414, 308 
Koordinaten: 2.574.255/1.210.452

Nutzungszone:  
Uferschutzplan Nr. 2, Sektor A

Einsprachefrist: 8. August 2022

Auflagestelle: Gemeindeverwaltung  
Erlach, 3235 Erlach oder einsehbar im eBau: 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20574

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind schrift-
lich und begründet im Doppel bei der Ge-
meindeverwaltung Erlach, Amthausgasse 
10, 3235 Erlach, einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist an-
gemeldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 
BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten 
und weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprache-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 
35b BauG).

Erlach, 29. Juni 2022

Bauverwaltung ErlachE39/2

Erlach

Baupublikation
Bauherrschaft: Knecht Martin 
Rebstockweg 32a, 3232 Ins

Projektverfasserin: Grimm Heiztechnik AG 
Riedmatte 2, 2576 Lüscherz 

Bauvorhaben: Ersatz Gasheizung durch 
Luft/Wasser-Wärmepumpe:  
Projektänderung Standort Aussengerät

Standort: Parzelle 4410 
Rebstockweg 32a, 3232 Ins 
Koordinaten 2.574.960/1.206.307 
Wohnzone 2 

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Ins 

Auflage eBau:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20652

Auflage- und Einsprachefrist: 
2. August 2022

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lagefrist einzureichen.

Ins, 27. Juni 2022

Gemeindeverwaltung InsJ134/2

Ins

Baupublikation
Bauherrschaft: Grunder Marie Luise 
Ryfweg 24, 3232 Ins

Projektverfasserin: Oppliger Ins AG 
Franco Comba, Bielstrasse 25, 3232 Ins 

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch  
Luft/Wasser-Wärmepumpe  
Erstellen Sichtschutzwand

Standort: Parzelle 259, Ryfweg 24, 3232 Ins 
Koordinaten 2.574.960/1.205.852 
Wohnzone 2 

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Ins 

Auflage eBau:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20652

Auflage- und Einsprachefrist: 
2. August 2022

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lagefrist einzureichen.

Ins, 24. Juni 2022

Gemeindeverwaltung InsJ133/2

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung 
eines bestehenden Gebäudes inkl.  
Gastronomiebereich 

Standort: Dorfstrasse 5  
3225 Müntschemier, Parzellen-Nr. 423 
Koordinaten 2.577.697/1.204.957 
Kernzone, Ortsbildschutzgebiet, K-Objekt 

Ausnahmen:  
Art. 40 Abs. 3 GBR allgemeine Gestaltung: 
Dachneigung bei Nebengebäuden unter 30° 

Auflagestelle:
Gemeindeverwaltung Müntschemier 

Auflagefrist: 22. Juli 2022

Ebau: www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20768»

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel während 
der Auflagefrist bei der Gemeindeverwaltung 
Müntschemier einzureichen, ebenfalls allfäl-
lige Lastenausgleichsbegehren. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innert der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwirken. 

Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. Sollte 
die Postzustellung durch eine grosse Anzahl 
an Einsprachen mit unverhältnismässigem 
Aufwand verbunden sein, erfolgt die Veröf-
fentlichung von Verfügungen und Entschei-
den im Anzeiger Region Erlach.

Müntschemier, 20. Juni 2022	

Bauverwaltung MüntschemierM29/2

Baupublikation
Bauherrschaft: Leonore Oberkircher 
Dorfmatt 68, 3285 Muntelier

Projektverfasserin:  
Peter Blatter Architektur AG 
Bubenbergstrasse 14, 3280 Murten

Müntschemier

Baupublikation
Bauherrschaft: Viktor Löffel 
Rebenweg 3, 3225 Müntschemier

Bauvorhaben: Abbruch des bestehenden 
Hühnerstalls, Errichtung eines überdachten 
Sitzplatzes mit einer Terrasse 

Standort: Rebenweg 3, 3225 Müntschemier  
Parzelle-Nr. 462 
Koordinaten 2.577.352/1.204.992 
Landwirtschaftszone B  
Ortsbildschutzgebiet

Auflagestelle:
Gemeindeverwaltung Müntschemier 

Auflagefrist: 5. August 2022 
Die Gemeindeverwaltung ist vom 25.07.22 
bis zum 07.08.2022 geschlossen. 

Auflage Ebau:  
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20768

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel während 
der Auflagefrist bei der Gemeindeverwaltung 
Müntschemier einzureichen, ebenfalls allfäl-
lige Lastenausgleichsbegehren. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innert der Ein-
sprachefrist angemeldet werden, verwirken.

Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. Sollte 
die Postzustellung durch eine grosse Anzahl 
an Einsprachen mit unverhältnismässigem 
Aufwand verbunden sein, erfolgt die Veröf-
fentlichung von Verfügungen und Entschei-
den im Anzeiger Region Erlach.

Müntschemier, 30. Juni 2022	

Bauverwaltung MüntschemierM30/2

Baupublikation
Bauherrschaft: Gosev SA  
Route de la Rosière 12, 1782 Belfaux

Projektverfasserin: BDL Architectes SA 
Route de Neuchâtel 8, 1530 Payerne

Bauvorhaben: Rückbau Garagen Nr. 27A 
Neubau von zwei Reiheneinfamilienhäusern 
(6 Wohnungen) mit Einstellhalle

Standort: Rebenweg 27, Parzelle Nr. 304 
Koordinaten 2.576.970/1.204.905 
Wohn- und Arbeitszone B

Ausnahmen: Abgrabung für Zufahrt  
Einstellhalle innerhalb des kleinen  
Grenzabstandes (Art. 19 Abs. 2 BR) 

Auflage- und Einsprachefrist:  
8. August 2022 

Auflagestelle: Gemeindeverwaltung  
Müntschemier, 3225 Müntschemier 
oder einsehbar im eBau: https://
www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20768

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die Pro-
file verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie 
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich 
und begründet beim Regierungsstatthalter-
amt Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 
Aarberg, einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist an-
gemeldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 
BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten 
und weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 
35b BauG).

Aarberg, 4. Juli 2022

Regierungsstatthalteramt SeelandD157/2

Baupublikation
Bauherrschaft: Daniel Roth 
Neumattweg 5, 3272 Walperswil 

Projektverfasserin: form:util GmbH 
Michael Burri, Aarbergstrasse 1, 2560 Nidau

Bauvorhaben: Teilausbau der ehemaligen 
Scheune und Ersatz der Wärmeerzeugungsan-
lage. Thermische Verbesserung der Gebäude-
hülle. Erstellen von 4 zusätzlichen Parkplätzen. 

Standort: Ausserdorf 2, Parzelle Nr. 272 
Kernzone, Ortsbildschutzgebiet 
Koordinaten 2.581.300/1.209.150

Schutzobjekt: Erhaltenswert, K-Objekt 
Baugruppe A (Siselen Dorf)

Auflageort- und Einsprachestelle: 
Gemeindeverwaltung Siselen  
oder einsehbar im eBau:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20890

Auflage- und Einsprachefrist: 
8. August 2022 

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen so-
wie allfällige Begehren um Lastenausgleich 

Siselen



Kirchenzettel                                                              

Reformierte Kirchgemeinde 
Erlach-Tschugg
Sonntag, 10. Juli, 10.00 Uhr
Kirchgemeindegarten/Kirche: 
Gartengottesdienst mit Taufen
Thema: «Segnende Hände» (Predigtreihe 
«mit Haut & Haar“» 5/10…) 
Pfr. Philipp Bernhard 
Ueli Schori und Pascal Schafer, Bläserduo 
Mit Apéro und anschliessend Flammkuchen 
aus dem Ofenhaus. 
Bei schlechtem Wetter fi ndet der Gottes-
dienst in der Kirche und das Mittagessen im 
Kirchgemeindehaus statt.

Predigttaxi: Anmeldungen bis 
Samstagmittag unter Telefon 079 622 06 23

Reformierte Kirchgemeinde 
Gampelen-Gals
Sonntag, 10. Juli, 9.30 Uhr 
Gottesdienst im Foyer des 
Mehrzweckgebäudes in Gals
Pfrn. Carolin Weimer und 
Bertrand Roulet, Klavier

www.kirchegampelengals.ch

Reformierte Kirchgemeinde Ins
Der Mitternachtsjutz am Kantonalen Jod-
lerfest 2022, Video mit Impressionen und 
Hintergründen auf unserer Homepage, 
www.ref-kirche-ins.ch

Sonntag, 10. Juli, 9.30 Uhr
Kirche: Musikalischer Gottesdienst mit 
anschliessender Taufe beim Brunnen
Thema: «Gepäck für die Lebensreise» 
Pfrn. S. Käser Hofer
U. Weingart, Orgel 
Begrüssung der Neuzugezogenen. 
Offenes Chiuche Singe. Apéro

WEITERE ANLÄSSE
Chiuchemüüsli
Freitag, 8. Juli, 9.30 Uhr
vor der reformierten Kirche, anschliessend 
Sommerpause bis am 12. August

Offenes Chiuche-Singe
Freitag, 8. Juli, 19.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus
Sonntag, 10. Juli, 9.00 Uhr
Einsingen Gottesdienst

cAFÉ
Sonntag, 10. Juli, 13.30 – 16.30 Uhr, im 
Kirchgemeindehaus

E V A N G E L I S C H E S
G E M E I N S C H A F T S W E R K
www.egw-kerzers.ch

Reformierte Kirchgemeinde 
Siselen-Finsterhennen
Sonntag, 10. Juli, kein Gottesdienst
Beachten Sie die Gottesdienste in der Region

Spielnachmittag
Montag, 11. Juli, 14.00 – 17.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus

Pfarramt: 032 396 22 25

Reformierte Kirchgemeinde 
Vinelz-Lüscherz
Sonntag, 10. Juli, bitte beachten 
Sie die Gottesdienstangebote der 
Nachbargemeinden

Pfr. D. Hasler ist vom 9. – 16. Juli in den 
Ferien. Es vertritt ihn Pfr. P. Bärtschi

Pfarreizentrum St. Peter und 
Paul Täuffelen

Sonntag, 10. Juli
9.30  Wortgottesfeier mit Kommunion
 Eberhard Jost

Donnerstag, 14. Juli
9.00  Eucharistiefeier
 Matthias Neufeld

CHRISCHONA-GEMEINDE
EVANGELISCHE FREIKIRCHE

FAUGGERSWEG 16 + 25, INS

Samstag, 9. Juli, Teenieclub
Sonntag, 10. Juli, 10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Kids-Treff

KATHOLISCHE KIRCHE SEELAND

Pfarreizentrum St. Maria Ins

Sonntag, 10. Juli
11.00  Wortgottesfeier mit Kommunion
 ref. Kirche Vinelz
 Eberhard Jost

Mittwoch, 13. Juli
9.00  Eucharistiefeier
 ref. Kirche Ins
 Matthias Neufeld

nach Art. 30 und Art. 31 des kant. Baugeset-
zes sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Aufl agefrist einzureichen. Lastenaus-
gleichsansprüche, die der Gemeindebehör-
de innert der Einsprachefrist nicht gemeldet 
werden, verwirken (Art. 31 Baugesetz).

Siselen, 5. Juli 2022 

Gemeindeverwaltung SiselenS20/2

Baupublikation
Bauherrschaft: ANBA Invest AG
Schulstrasse 1a, 2572 Sutz-Lattrigen

Projektverfasserin: Wüthrich Architekten 
AG, Hauptstrasse 89, 2575 Täuffelen

Bauvorhaben: Umbau des bestehenden 
Gebäudes; Einbau von 4 Wohnungen und 
Anbau im Erdgeschoss; Dacheindeckung 
mit Photovoltaik

Standort: Oberdorf 4, Parzelle Nr. 210 
Koordinaten 2.578.925/1.206.465
Dorfkernzone, erhaltenswertes K-Objekt des 
Bauinventars, Baugruppe A (Treiten, Dorf) 
Ortsbildschutzperimeter

Ausnahmen: Unterschreiten der minimalen 
Raumhöhe (Art. 67 Abs. 2 BauV)

Aufl age- und Einsprachefrist: 
2. August 2022

Aufl agestelle: 
Gemeindeverwaltung Treiten, 3226 Treiten 
oder einsehbar im eBau: https://
www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20926 

Es wird auf die Gesuchsakten und die Profi le 
verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen so-
wie Lastenausgleichsbegehren sind schrift-
lich und begründet beim Regierungsstatt-
halteramt Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 
3270 Aarberg, einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Aufl age- und Einsprachefrist an-
gemeldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 
BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten 
und weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 
35b BauG).

Aarberg, 28. Juni 2022

Regierungsstatthalteramt SeelandD155/2

Treiten

Gemeinde Lüscherz

Protokollauflage
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 
liegt vom 8. Juli 2022 bis 8. August 2022 in der Gemeinde-
schreiberei zur Einsichtnahme auf. Gegen den Inhalt des Pro-
tokolls kann bis 8. August 2022 beim Gemeinderat schriftlich 
und begründet Einsprache erhoben werden. Nach Ablauf der 
Aufl age- und Einsprachefrist wird das Protokoll vom Gemein-
derat genehmigt.

Gemeinderat Lüscherz

L11

Kanton Bern

Kantonale Überbauungsordnung 
(KÜO) «Strategische Arbeitszone 
(SAZ) Ins Zbangmatte»: Abbruch des 
Planungsverfahrens
Gemeinde Ins

Die Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern (DIJ) 
hat am 1. Juli 2022 beschlossen, das Planungsverfahren 
für den Erlass der Kantonalen Überbauungsordnung (KÜO) 
«Strategische Arbeitszone (SAZ) Ins Zbangmatte» (mit Bau-
bewilligung für die Basiserschliessung), welche vom 21. Au-
gust 2020 bis am 28. September 2020 öffentlich aufgelegt 
wurde, abzubrechen.

Bern, 6. Juli 2022

Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern

D158

Einwohnergemeinde Gampelen

Inkraftsetzung von Reglementen
In Anwendung von Art. 45 Gemeindeverordnung 
vom16.12.1998 wird hiermit der Beschluss und die Inkraft-
setzung folgender Reglementsänderung veröffentlicht: 

Organisationsreglement mit Organisationsverordnung
Beschluss der Gemeindeversammlung vom 29. April 2022 
Inkraftsetzung: 1. Mai 2022

Das Reglement kann bei der Gemeindeverwaltung Gampel-
en eingesehen oder auf www.gampelen.ch heruntergeladen 
werden.

Gampelen, 29. Juni 2022
Der Gemeinderat

X41

R e g i o n  I n s  –  K e r z e r s  –  M u r t e n
Bestatter mit Eidg. Fachausweis

Tel. 032 313 10 00 
www.bestattungsdienst-beyeler.ch

Martin Beyeler

 

Wir suchen:

Zuverlässige Persönlichkeit 
für Gartenarbeiten

 
an zwei Standorten 

April - Oktober / ca. 8 Std. pro Woche 
 
 

Interessiert?
Für weitere Informationen: Tel. 079 301 82 09

D160

Römisch-katholische Kirchgemeinde 
Seeland-Lyss

Neubau Pfarreizentrum Ins / 
Anpassungen Kirche Ins: 
Nachkreditbewilligung
In Anwendung von Artikel 16 Absatz 3 des Organisationsregle-
mentes vom 19. November 2017 bewilligte der Kirchgemein-
derat an seiner Sitzung vom 29. Juni 2022 einen Nachkredit 
von Fr. 200'000.— zum ursprünglichen Verpfl ichtungskredit.

Gegen den Beschluss des Kirchgemeinderates kann innert 30 
Tagen ab Publikation nach den Bestimmungen des Verwal-
tungsrechtspfl egegesetzes schriftlich und begründet beim 
Regierungsstatthalteramt Seeland in Aarberg Beschwerde 
erhoben werden.

Lyss, 30. Juni 2022
 Der Kirchgemeinderat

D161

anzeiger-erlach.ch 



 

SCHWIIZ WACH AUF !!!! 
Glauben Sie, dass die Pandemie vorbei ist? 

Glauben Sie, dass unsere Parlamentarier für unsere Rechte und unsere Verfassung 
kämpfen? 

Glauben Sie, dass der Bundesrat im Interesse des souveränen Schweizer Volkes handelt? 

Glauben Sie, dass der Bundesrat im Herbst nicht wieder mit seiner Tyrannei beginnen wird? 

Dann irren Sie sich. 

Mit seiner Vorlage zur Verlängerung wesentlicher Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes bis 
30.06.2024(https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.
msg-id-88244.html) will der Bundesrat u.a. auch die (zum Nachweis einer Krankheit) völlig 
untaugliche Methode (s. Urteil: BGE 2C_228/2021, Erw. 5.2) der PCR-Tests an 
symptomlosen, gesunden Menschen jederzeit wieder im ganz grossen Stil hochfahren. Es ist 
nicht vorgesehen, dass der Status der tatsächlichen Erkrankung in der Bevölkerung durch 
Ärzte festgestellt oder überprüft wird. Auch kümmert es den Bundesrat nicht im Geringsten, 
dass regelmässige Testungen zu erheblichen Schäden führen können. Sei es durch 
Beschädigung der Schleimhäute, durch Verletzungen im Bereich des Gehirns oder durch die 
Folgen der Verbreitung schädlicher Mikropartikel, welche Entzündungen, Wunden oder 
Schlimmeres hervorrufen können. Letzteres wurde bereits vor über einem Jahr aufgrund 
wissenschaftlicher Untersuchungen und einschlägiger Beobachtungen von HNO-Ärzten 
bekannt: https://2020news.de/pcr-teststaebchen-partikel-wirken-wie-asbest-im-koerper/ 

Die Beratung der bundesrätlichen Vorlage in der zuständigen Kommission soll am 24.06.2022 
erfolgen; die Erstberatung im Ständerat ist für September 2022 vorgesehen. 

KOMMENTAR: 

Nach allem, was bis heute gesichert und allgemeinnotorisch bekannt ist, sind PCR-Tests (für 
sich alleine) nicht nur ungeeignet, den Krankheitsstatus der Bevölkerung aussagekräftig zu 
ermitteln. Sie sind auf die Dauer angewendet geradezu schädlich für die Gesundheit der 
dauergetesteten Bevölkerung. Der einzige Nutzen, den diese invasive, läsions- und 

SCHWIIZ WACH AUF !!!!
Glauben Sie, dass die Pandemie vorbei ist?

Glauben Sie, dass unsere Parlamentarier 
für unsere Rechte und unsere Verfassung kämpfen?

Glauben Sie, dass der Bundesrat im Interesse  
des souveränen Schweizer Volkes handelt?

Glauben Sie, dass der Bundesrat im Herbst  
nicht wieder mit seiner Tyrannei beginnen wird?

Dann irren Sie sich.

Mit seiner Vorlage zur Verlängerung wesentlicher Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes bis 30.06.2024(https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/
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2C_228/2021, Erw. 5.2) der PCR-Tests an symptomlosen, gesunden Menschen jederzeit wieder im ganz grossen Stil hochfahren. Es ist nicht vorgesehen, dass 
der Status der tatsächlichen Erkrankung in der Bevölkerung durch Ärzte festgestellt oder überprüft wird. Auch kümmert es den Bundesrat nicht im Geringsten, 
dass regelmässige Testungen zu erheblichen Schäden führen können. Sei es durch Beschädigung der Schleimhäute, durch Verletzungen im Bereich des Ge-
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Die Beratung der bundesrätlichen Vorlage in der zuständigen Kommission soll am 24.06.2022 erfolgen; die Erstberatung im Ständerat ist für September 2022 
vorgesehen.

KOMMENTAR:
Nach allem, was bis heute gesichert und allgemeinnotorisch bekannt ist, sind PCR-Tests (für sich alleine) nicht nur ungeeignet, den Krankheitsstatus der Bev-
ölkerung aussagekräftig zu ermitteln. Sie sind auf die Dauer angewendet geradezu schädlich für die Gesundheit der dauergetesteten Bevölkerung. Der einzige 
Nutzen, den diese invasive, läsions- und risikoträchtige Methode stiftet, ist die: Sie schafft die beliebig vergrösserbare ILLUSION einer Bedrohung zwecks 
angeblicher Rechtfertigung von Extra-Kompetenzen der Exekutive. Mit diesen “Fallzahlen” wird grundlos Angst verbreitet und im Resultat jede wirksame 
Überprüfung unterbunden. Unterbunden wurde bisher auch jede konstruktive öffentliche Debatte über die tatsächlichen Ursachen zeitweise auffälliger Auslas-
tungszahlen in den Spitälern. Als dauerhaftes Regierungsprinzip kann dieser Ansatz in einem so Konsens-; Fortschritts- und Demokratie-orientiertem Land wie 
die Schweiz es ist, nicht gut gehen. 

Nur wenn der Bundesrat selbstkritisch über die Bücher geht und sämtlichen möglichen Ursachen für (i.) Kapazitätsengpässe in Spitälern oder für (ii.) auffällige 
Statistiken bei Erkrankungen oder Todesfällen gleichermassen ergebnisoffen auf den Grund geht, nur dann kann er wirksame Gegenmassnahmen bestimmen. 
Baut die Exekutive dagegen ihr gesamtes Pandemiemanagement auch in Zukunft AUSSCHLIESSLICH auf der Willkür-Methode PCR-Test, wären auch die 
darauf gegründeten Massnahmen und Einschränkungen auf Sand gebaut, ein positiver Nutzen gar nicht zu erwarten.

Der vorgeschlagene bundesrätliche “Lösungsansatz” erlaubt es der Exekutive, unsere verfassungsmässige Grundordnung jederzeit auf’s Neue aus nichtigem 
Grund aus den Angeln zu heben. Mit anderen Worten: Der Vorschlag des Bundesrates ebnet den Weg für eine dauerhafte Willkürpolitik und für ein totalitäres 
System. Es handelt sich damit quasi um einen “Verfassungsbruch mit Ansage”. Dieser Entwicklung muss von allen Kreisen der Gesellschaft - ohne langes 
Zögern - eine klare Absage erteilt werden. 

Ansonsten dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir sehr bald eine Notrechtsphase nach der andern verordnet bekommen.  Wollen wir das wirklich?! (Philipp 
Kruse, Rechtsanwalt)

An alle Menschen aller Geschlechter, Religionen, Nationalitäten usw., die diese Art von Situation nicht mehr erleben wollen und sich in dieser Situation unter-
drückt und allein gelassen fühlen: Schließen wir uns zusammen, organisieren wir uns und kämpfen wir gemeinsam.

Liebe Mitmenschen in der Schweiz!!
Es geht auch um Ihre Schweiz und um Ihre Freiheiten. Und es geht um die Zukunft unserer Kinder! 

Du bist nicht allein. Schließe dich uns an!

Melde dich unter: SCHWIIZWACHAUF@bluewin.ch oder:
Schwiiz Wach Auf
Jean-Luc Fontaine

Marxmattenweg 23, 3232 Ins

27_8 Inserat - Schiiz Wach Auf.indd   127_8 Inserat - Schiiz Wach Auf.indd   1 30.06.22   15:2130.06.22   15:21
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Baupublikation
Bauherrschaft: Rudolf Leuenberger 
Obere Budlei 5, 3234 Vinelz

Projektverfasser: Rudolf Leuenberger  
Obere Budlei 5, 3234 Vinelz

Bauvorhaben: Gedeckter Sitzplatz;  
Anbau einer Vorratskammer (nachträgliches 
Baugesuch)

Standort: Parz.-Nr. 449 
Obere Budlei 5, 3234 Vinelz 
Koordinaten: 2.576.754/1.209.362 
Zone: Landwirtschaftszone 

Beanspruchte Ausnahme:
Bauen ausserhalb der Bauzone, Art. 24c 
RPG i.V.m. Art. 41 + 42 RPV

Vorgesehene Gewässerschutzmass- 
nahme: Versickerung des Regenabwassers

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Vinelz, 3234 Vinelz

Auflage- und Einsprachefrist:
8. August 2022

Vinelz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen per sofort oder nach Übereinkunft einen 
 
 
Allrounder m/w 100% 
 
Für den mechanischen Aufbau von Elektroverteilungen. 
 
Ihr Profil: 
 
Wir suchen für diese Stelle einen eigenständigen dynamischen Handwerker mit 
abgeschlossener Berufslehre. 
 
Ihre Aufgaben: 

- Mechanischer Aufbau von Metallrosten  
- Bestücken der Einbauapparate 
- Mechanische Bearbeitung (Stanzen und Bohren) von Gehäusen 
- Bearbeitung (Stanzen und Biegen) von Stromschienen 
- Fertigung der Berührungsschutzabdeckungen inkl. der Ausschnitte für die 

Einbauapparate  
 
 
Auf Sie wartet eine interessante Herausforderung in einem aufgestellten Team. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt?  
 
Dann freuen Wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in schriftlicher 
Form per Post oder per E-Mail an Herrn Stefan Krebs. 
 
Hans Baumann AG, Chasseralweg 1, 3273 Kappelen 
 
E-Mail: s.krebs@bk-baumann.ch 
 
 
 

D162/2

V22/2

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist einzureichen, ebenfalls all-
fällige Lastenausgleichsbegehren. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innert der 
Einsprachefrist angemeldet werden, verwir-
ken.

Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten 
oder weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten.

Vinelz, 5. Juli 2022

Gemeindeverwaltung Vinelz
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Über 10’000 Einwohner und Einwohnerinnen // 12 Gemeinden // 1 Zeitung // 100 % Abdeckung



 SEELAND-COMBI 

Wir Räumen, Entsorgen, Reinigen 
Wohnungen, Häuser, Garagen usw. 
Haushaltsauflösungen. 
Wir kaufen, Sammlungen, Antiqui-
täten, Raritäten, Möbel, Uhren, Bilder, 
Mofas, E-Bikes usw. 
J.R. Hänni 079 311 77 33
www.entsorgungen-bern.ch

Wir lassen nicht zu...

...dass Insekten Ihnen den Schlaf rauben!

Insect-Systeme
Kurz Technik GmbH

3225 Müntschemier, 032 313 53 11, www.fl exnet.ch

Ihr Anruf freut uns: Tel. 079 102 41 23
www.sanitaer-jaeggli.ch

● Boilerentkalkung

● Umbau und
Neuinstallationen

● Reparatur
und Reinigung

Wir renovieren Ihre  
Fensterläden

aus Holz (egal welcher Zustand).
Wir holen sie bei Ihnen ab, 

reparieren und streichen sie und
 bringen sie wieder zurück.

Aktion im Juli 
20% Rabatt

Rufen Sie uns an, unter
079 510 33 22, AC-Reno.ch

Ihr Malergeschäft
Wir machen Ihnen gerne einen 

Gratis-Kostenvoranschlag.

Suche (zu kaufen)  
Familienwohnung/Haus  

mit Garten/ Terrasse oder  
grossem Balkon.  
Tel. 062 212 00 28

Zu kaufen gesucht 
Ferienobjekt.  

Wir suchen Ferienhaus oder 
Wohnung im Wallis oder in Bern.  

Tel. 033 437 06 85

Einzelheiten  
zur Ausschreibung 
finden Sie auf  
der Website:  
https://jobs.fr.ch
Bewerbungsfrist:
15. Juli 2022

Revisor/in, Abteilung  
Selbständigerwerbende (85 – 90%)
Kantonale Steuerverwaltung – Steuern
 —

 B Stellenantritt: Sofort oder nach Vereinbarung.
 B Kontaktperson: Nicolas Grivel, Sektorchef, 
Abteilung Selbständigerwerbende, 
Nicolas.Grivel@fr.ch, T +41 26 305 34 10.
 B Bewerbungsfrist: 15. Juli 2022.
 B Bewerbungsadresse: https://jobs.fr.ch / Ref. 4664.

Wir sind ein regional führender Carrosserie-Betrieb im Bereich PW und 
schweizweit bekannt als Spezialist für Carrosserie- und Lackierarbeiten von 
Reisebussen und anderen Grossfahrzeugen.  Wir suchen per sofort oder nach 
Vereinbarung folgende Mitarbeiter/innen: 

 • Carrosseriespengler/-in PW (100%)

 • Carrosseriespengler/-in LKW/Busse (100%) 
 • Carrosserielackierer/-in PW (100%)

Ihr Aufgabengebiet:
Sie führen in einem angenehmen Team Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an PWs, 
LKWs und Bussen aus. Diese Arbeiten erledigen Sie professionell und selbständig. 

Ihr Profil:
• Abgeschlossene, entsprechende Berufsausbildung
• Von Vorteil einige Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Tätigkeit

• Selbständigkeit und exaktes Arbeiten sind für Sie eine Selbstverständlichkeit
• Sie sind teamfähig und verantwortungsbewusst 

Wir bieten Ihnen:
• Top moderne Arbeitsplätze mit optimaler Infrastruktur 
• Permanente, fachspezifische Weiterbildungen und fortschrittliche Sozialleistungen 

• Selbständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung 
Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per Post oder Email an:   

Remund AG, Philipp Remund, Hauptstrasse 57, 3215 Büchslen 
E-Mail: ph.remund@remundag.ch / Tel. 031 754 54 54 / www.remundag.ch

 
 

Erscheinen März 22 Printmedien Seelandcombi Anz Murten, Freiburger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haben Sie Erfahrung im Umgang mit kogni-
tiv beeinträchtigten Menschen, dann sind 
Sie für uns der/die richtige Mitarbeitende. 
Wir bieten Ihnen eine Stelle als 
PFLEGEFACHPERSON  
Dipl. HF, Fachperson Langzeitpflege EFZ 
oder FaGe EFZ zu mindestens 50-70% 
Details finden Sie auf unserer Webseite 
www.alterszentrum-ins.ch Tel. 032 312 90 90 

3238 Gals  |  079 225 93 09  |  www.malerpfister.ch

G11/x

Mittwoch, 13. Juli 2022

09.00–17.00 Uhr

Monatsmarkt

Aarberg Waren- und 

Frischwarenmarkt

Der Monatsmarkt Aarberg findet jeweils am 
2. Mittwoch im Monat von April – Oktober
statt. Über 40 Markthändlerinnen und Markt-
händler präsentieren auf dem historischen 
Stadtplatz von Aarberg ihre auserlesene 
Ware. Von frischen Lebensmitteln bis zum 
ausgefallenen Kunsthandwerk wird ein 
umfangreiches Sortiment 
angeboten. 

Ausgaben 2022
Mittwoch, 10. August
Mittwoch, 14. September
Mittwoch, 12. Oktober

22148_einwohnergemeinde-aarberg_ins_AAE_106x148mm_sw_monatsmarkt_juli_KW27.indd   122148_einwohnergemeinde-aarberg_ins_AAE_106x148mm_sw_monatsmarkt_juli_KW27.indd   1 04.07.22   09:0704.07.22   09:07

D159

032 313 52 52                www.gebr-witschi.ch

Max Gijsbers
Automobil -Fachmann EFZ

Henrique Martins de Andrade
Automobil -Mechatroniker EFZ

Das ganze Team der Moos-Garage AG,  Gebr. Witschi
gratuliert herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung

Wir freuen uns beide weiterhin in unserem Team zu haben

M31

Strandfest Vinelz
Feldschützen: 15. – 17. Juli 2022

Fr. - So. Tanz und Unterhaltung
mit der NONSTOP BAND +

mit STEFAN & BRUNOS HAPPYSOUND

Turnverein: 22. – 24. Juli 2022
Fr. + Sa. Tanz und Unterhaltung

mit BARBADOS

www.tvvinelz.ch www.fsg-vinelz.ch

Festwirtschaft, Tanz und Unterhaltung,
Bar, Biergarten, Tombola, Spiele

Betriebszeiten Festwirtschaft
Freitag 18.00 – 02.00 Uhr
Samstag 18.00 – 02.00 Uhr
Sonntag 17.00 – 22.00 Uhr

Sa. 23. Juli 2022: Bern. Kant. Nationalturntag
ganzer Tag Festbetrieb

E38

wwwwww..nnaaeehhaatteelliieerr--iinnss..cchh  
 Chemische Reinigung / aktuelle Öffnungszeiten 

J143

Profitieren Sie dabei vom grössten Immobilen Netzwerk der 
Schweiz. Lassen Sie eine kostenlose Bewertung durchführen.

Haben Sie sich schon einmal überlegt 
Ihre Liegenschaft zu verkaufen?

Immobilien

076 251 11 66
peter.mathys@remax.ch  

Nehmen Sie jetzt mit mir Kontakt auf
RE/MAX Gerolfingen
Peter Mathys 
Hauptstrasse 34
2575 Gerolfingen

Ihr Immobilienprofi aus der Region

D49/x

Die Anzeiger Nr. 30
 (29.7.2022) 

und 

Nr. 31
(5.8.2022) 

fallen aus. 

Am Anfang jeder Werbung 
steht das Inserat.

www.anzeiger-erlach.ch

Sport, Fun+Party

www.beachgames.ch

freier 
Eintritt!

1133. -- 1166. JJuullii 22002222
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ty

www.beachgames.ch

freier 
Eintritt!

1133. -- 1166. JJuullii 22002222

Sport, Fun+Party

www.beachgames.ch

freier 
Eintritt!
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Rössli Restaurant & Bar ⁄ ⁄ ⁄ Dorfstrasse 2 ⁄ ⁄ ⁄ CH-3232 Ins 
Telefon +41 32 313 15 64 ⁄ ⁄ ⁄ Fax +41 32 313 45 64 

info@rössli.ch ⁄ ⁄ ⁄ www.rössli.ch

RESTAUR ANT &  BARRössli Restaurant & Bar ⁄ ⁄ ⁄
Telefon +41 32 313 15 

info@rössli.ch ⁄ ⁄ ⁄ www.rössli.ch

RESTAUR ANT & BAR

Rössli Restaurant & Bar ⁄ ⁄ ⁄ Dorfstrasse 2 ⁄ ⁄ ⁄ CH-3232 Ins 
Telefon +41 32 313 15 64 ⁄ ⁄ ⁄ Fax +41 32 313 45 64 

RESTAUR ANT & BAR

Rössli Restaurant & Bar ⁄ ⁄ ⁄ Dorfstrasse 2 ⁄ ⁄ ⁄ CH-3232 Ins 
Telefon +41 32 313 15 64 ⁄ ⁄ ⁄ Fax +41 32 313 45 64 

info@rössli.ch ⁄ ⁄ ⁄ www.rössli.ch

RESTAUR ANT & BAR

Rössli Restaurant & Bar ⁄ ⁄ ⁄ Dorfstrasse 2 ⁄ ⁄ ⁄ CH-3232 Ins 
Telefon +41 32 313 15 64 ⁄ ⁄ ⁄ Fax +41 32 313 45 64 

info@rössli.ch ⁄ ⁄ ⁄ www.rössli.ch

RESTAUR ANT & BAR

Rössli Restaurant & Bar ⁄ ⁄ ⁄ Dorfstrasse 2 ⁄ ⁄ ⁄ CH-3232 Ins 
Telefon +41 32 313 15 64 ⁄ ⁄ ⁄ Fax +41 32 313 45 64 

info@rössli.ch ⁄ ⁄ ⁄ www.rössli.ch

RESTAUR ANT & BAR

Rössli Restaurant & Bar ⁄ ⁄ ⁄ Dorfstrasse 2 ⁄ ⁄ ⁄ CH-3232 Ins 
Telefon +41 32 313 15 64 ⁄ ⁄ ⁄ Fax +41 32 313 45 64 

info@rössli.ch ⁄ ⁄ ⁄ www.rössli.ch

RESTAUR ANT & BAR

Rössli Werbebande FC Ins.indd   1 25.11.11   14:38

Küchen + Raum AG · Fauggersweg 32 · 3232 Ins · www.kuechentraum.ch
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GARAGE REICHEN 3237 Brüttelen
Ihr Auto, meine Leidenschaft.

WICHTIG: Dieses Dokument ist
ein Farblaserausdruck.
Abweichungen zu den endgülti-
gen Farben sind möglich.
Für nicht angezeichnete Fehler
kann die Remund AG keine Ver-
antwortung übernehmen.

ENDGÜLTIGER PLAN AKZEPTIERT AM:

Unterschrift

Gut zur Ausführung 

Dieser Plan ist geistiges Eigentum der Firma Remund AG. Für Reproduktionen von Entwürfen oder Teilen davon ist das Einverständnis der Firma Remund AG einzuholen.

OBJEKT:

KUNDE:

Erstellungsdatum:

Ersteller:

Logo

Remund Carrosserie + WT

12/02/07

MATERIAL / MASSE

Material:

Format:

Masstab:

OC 851-219 OC 851-932

P 122 U + 1235 C P 431 U + C

15M/100Y 23C/60K

Folien

Buntfarben

Skalafarben

Variante 10A

40 % K 100 % Ks/w
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